
Anlage 12 Checkliste Laufzettel für Versand und Werkschutz Ladungssicherung ! 
 
 
 
 
 
Laufzettel für Fahrzeugführer 
 
 
 
 
Beim Straßentransport sind alle an der Verladung beteiligten Personen für die ordnungsgemäße 
Ladungssicherung verantwortlich. Sie als verantwortlicher Fahrzeugführer sind für die 
betriebssichere Verladung verantwortlich. Dies ergibt sich in erster Linie aus dem 
Straßenverkehrsrecht ( §§ 22 und 23 der Straßenverkehrsordnung – StVO ).  
 
 
Bestätigung / Freigabe zum Transport: 
 
Die Ladung ist  so gesichert, dass unter verkehrsüblichen Fahrzuständen  
(Vollbremsung, Ausweichmanöver, schlechte Wegstrecke) die Ladung weder verrutschen oder gar 
herabfallen kann und zu keiner Zeit durch die Ladung eine Gefährdung für den Fahrer, andere 
Verkehrsteilnehmer oder andere Ladungsteile entstehen kann. Das Fahrzeug befindet sich in einem 
verkehrs- und Betriebssicheren Zustand. 
 
Die dazu erforderlichen und zumutbaren Prüfungen (Abfahrtskontrolle) wurden durch Sie (Fahrer) 
durchgeführt. 
 
Der Verlader übernimmt keinerlei Verantwortung für die Ladungssicherung nach Teilentladung oder 
Veränderung der Ladungssicherungsmethode durch den Fahrzeugführer während des Transportes. 
 
Bei Nichtbeachtung der Verladeanweisungen durch das Verladepersonal wird das Fahrzeug nicht 
beladen. 
 
Kosten für Verzögerungen und Folgeschäden (z.B. fehlende Ausrüstung oder Fahrzeug ist nicht 
geeignet) gehen zu Lasten des Frachtführers. 
 
Bei Unklarheiten oder Fragen bzgl. der Ladungssicherung wenden Sie sich bitte an unseren 
Ladungssicherungsbeauftragten  
Herrn___ ___________Tel.________________ 
 
 

 
Name des Fahrers  Ladestelle / Kostenstelle   Name Verlader 
 
________________  ____________________  ________________ 
Unterschrift        Unterschrift 
 
 

Amtl. Kennzeichen Zugfahrzeug  ________________________ 
 
Amtl. Kennzeichen Anhänger ________________________ 
 
Auftragsnummer   ________________________ 
 
 


